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GZ.: 

Amt der Steiermärkischen Landesregierung 

Präsidialabteilung 

Präs - 21 Ma 1 - 82/4 
Ggst. :Entwurf e�nes Gesetzes, mit 

dem das Marktord�ungsgesetz 
1967 geändert 'vIlird; 
Stellungnahme. 

Graz, am 24. April 1984 
Tel.: 831/2428 od. 2671 

. ........ : ..... /i?!..: �i -e / i ; .. !.T \ 

� Präsidium des Nationalrates, 1010 Wien I., 
Dr. Karl Renner-Ri.� 3 (mit 25 Abdrucken) ; 

: (� . '  :' n. 1 �.I} \ 
.. .198\ �:;t:�; 

2. allen steirischen Mitgliedern des Nationalrates; 

3. allen steirischen Mitgliedern des Bundesrates; 

4. allen Ämtern der Landesregierungen 
(Landesamtsdirektion); 

5. der Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt 
der NÖ Landesregie�Jng, 1014 Wien, Schenkenstraße 4, 

zur gef"älligen Kenntnisnahme. 

F.d.R.d.A. : 

I"-� 

LI�':/ 

Für die Steiermärkische Landesregierung: 

Der Landeshauptmann: 

Dr. Krainer eh. 
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A B S e H R  I F T 

Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
Präsidialabteilung 

Graz, am 24. April 1984 GZ.: Präs - 21 Ma 1 - 82/4 

Ggst.: Entwurf eines Gesetzes
--� 

mit dem das Marktord­
nungsgesetz 1967 geän­
dert wird; 
Stellungnahme. 

Tel.: (0316)831/24 28 -, 
DVR.Nr. 0087122 

An das 
Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft 

Bezug: 13. 100/03-I 3/84 Stubenring 1 
1010 Wi e n 

_I 

Zu dem mit do.Note vom 14 .Februar 1984 , obige Zahl, über­

mittelten Entwurf einer Marktordnungsgesetz-Novelle 1984 

wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

Neben einer längeren Laufzeit wären verpflichtungen zu 

umfassenden Regelungen im Rahmen einer Agrar- und Ernäh-

rungswirtschaftsordnung für alle Agrarprodukte einschließ-

lich der Produktionsalternativen vorzusehen. 

Zu Ziff. 1: 

Unter diesem Punkt wäre anzuführen, daß die gesamten 

§ 9-Mittel für die Absatzförderung im Inland Verwendung 

finden sollen. 

. / . 

-' 
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Zu Ziff. 5 und 27: 

Die Liberalisierung des Ab-Hof-Verkaufes erscheint 

insofern problematisch, als dadurch das vor allem im Inter­

esse der Bergbauernbetriebe gelegene Ausgleichssystem gefähr­

det wird. Jedenfalls wäre die Einbeziehung der direkt ver­

markteten Milch in die Berechnung des Inlandsabsatzes sicher­

zustellen. 

Zu Ziff. 7: 

Der Entfall der §§  37 bis 44 wird abgelehnt, da da­

mit im Bereich der gesamten Getreidewirtschaft mit schwer­

wiegenden Folgen zu rechnen ist. 

Vor allem wäre ein verstärkter Druck auf die Verede­

lungswirtschaft (Schweinemast, Rindermast etc.) zu erwarten, 

der neuerliche Interventionsmaßnahmen aus16sen kann. Eine Ver­

längerung der Verwertungs- und Absatzmaßnahmen im Sinne der 

Marktordnungsgesetz-Novellen 1983 ist daher vordringlich. 

Für die Aufbringung der Mittel wäre ein Schlüssel von 75 % 

Bund zu 25 % Landwirte anzustreben, und wären die Mittel für 

Getreideexporte und für die F6rderung der Alternativproduk­

tion zu verwenden. 

Zu Ziff. 8 und 9: 

Das Rotationsprinzip im Vorsitz wird abgelehnt, wo­

durch sich auch die übrigen Bestimmungen inklusive der Obmän­

nerkonferenz erledigen. 

Zu Ziff. 1 1: 

Diese Bestimmung erscheint überflüssig zu sein und 

widerspricht der Ziff. 8, mit der die Entsendung der Mitglie­

der geregelt ist und deren Interessen die Mitglieder zu ver­

treten haben. 
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Zu Ziff. 12: 

Für diese Regelung wird keine Veranlassung gesehen. 

Zu Ziff. 14: 

Im Interesse der Versorgungssicherung und der Weiter­

entwicklung und Existenzsicherung der bäuerlichen Milchlie­

ferbetriebe wäre eine Anhebung der Finanzierungserfordernis--­

se des Bundes von 16 % auf 18 % angebracht. Desgleichen wird 

die Einbeziehung der milchwirtschaftlichen Importe in die Be­

darfsmenge vorgeschlagen. Bei steigenden Importen würde sich 

die Bedarfsmenge zu ungunsten der heimisch�n Milchproduzenten 

verringern. 

Gleichzeitig wäre die bisherige Formulierung des 

§ 57 b lit. b bei�ubehalten. 

Zu Ziff. 15: 

Bei Bedeckung der Mittel rlurch den Bund wird gegen 

diese Bestimmung kein Einwand erhoben. In sachlicher Hinsicht 

wären jedoch auch Betriebe in entwicklungsschwachen Gebieten 

(Grenzland und Gebiete mit ungünstigen agrarstrukturellen Ver­

hältnissen) und Betriebe bei Hofübernahmen von der Leistung 

von Absatzförderungsbeiträgen auszunehmen. 

Zu Ziff. 16: 

Die in diesem Punkt vorgesehene Zuteilung der freien 

Richtmengen ist absolut nicht geeignet, die notwendigen Erzeu­

gungsmöglichkeiten in jene Betriebe zu bringen, die darauf an-
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gewiesen sind. Insbesondere ist die vorgeschlagene 2.500 kg/ha-

Regelung für den Großteil des süd-, ost- und weststeirischen 

Raumes nicht zumutbar. Ca. 90 % der Betriebe dieser Gebiete 

würden demnach aus einer Richtmengenerhöhung ausscheiden, ob-

wohl sie wegen kleiner Richtmengen und fehlenden Produktions-

alternativen (absolute Grünlandflächen und Feldfutterflächen) 

eine solche dringend benötigen würden. 

Zu Ziff. 18 : 

Analog zu Ziff. 14 würde die Gesamtrichtmenge jene 

Milchmenge sein, die in dem �etreffenden Wirtschafts jahr die 

Bedarfsmenge um 24 % übersteigt. 

Zu Ziff. 20: 

Diese Regelung ist unbefriedigend und würde große Tei-

le des Südöstlichen Flach- und Hügellandes, in welchem eben-

falls absolute Grünlandflächen vorliegen, von einer Weiterent-

wicklung ausschließen. 

Zu Ziff. 2 1, 22 und 23: 

Die gesetzliche Fixierung und Dynamisierung der Ab-

satzförderungsbeiträge ist unvertretbar. Des weiteren muß die 

nur in der Textgegenüberstellung enthaltene Formulierung des 

§ 57 i Abs. 1 letzter Satz abgelehnt werden. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden 25 Abdrucke 

dieser Stellungnahme unmittelbar zugeleitet. 

Für die Steiermärkische Laqdesregieru� : 
Der �a�geshauPt7nn: 

(' ,� j 11 /J-<_/�� 
\ ; ' t/ 

/ 
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